
Beschlossen in der -Vorstandssitzung des Österreichischen Behindertenrates (vormals ÖAR) am 24.11.2006 

Österreichischer Behindertenrat  
1100 Wien, Favoritenstraße 111/11 - ZVR-Zahl: 413797266 
Tel:  01 5131533 
E-Mail: dachverband@behindertenrat.at  

 
 

 

BEITRAGSORDNUNG 2024 (BO 2024) 
 
 
 

§ 1 
 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag für Ordentliche Mitglieder des Österreichischen 
Behindertenrates nach § 4 Abs. 2 lit a) der Statuten (Vollmitglieder) beträgt: 
 

1. für die ersten beiden Delegierten, auf die das Mitglied gemäß § 11 
Abs. 4 der Satzungen Anspruch hat je 

€ 550,00 

2. für den dritten und jeden weiteren Delegierten, auf den das Mitglied 
gemäß § 11 Abs. 4 der Satzungen Anspruch hat je 

€ 510,00 

 
 
 

§ 2 
 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag für Partner (Ordentliche Mitglieder des Österreichischen 
Behindertenrates nach § 4 Abs. 2 lit b) beträgt € 120,00. 
 
 
 

§ 3 
 
(1) Der jährliche Mitgliedsbeitrag für Fördernde Mitglieder des Österreichischen 

Behindertenrates nach § 4 Abs. 3 lit. a (in der Rechtsform einer juristischen Person) 
beträgt € 1.270,00. 

 
(2) Der jährliche Mitgliedsbeitrag für Fördernde Mitglieder des Österreichischen 

Behindertenrates nach § 4 Abs. 3 lit. c (in der Rechtsform einer natürlichen 
Person) beträgt € 130,00. 

 

 

§ 4 

 
So ferne keine andere Regelung seitens des Vorstandes des Österreichischen 
Behindertenrates getroffen wird, werden die Beiträge jährlich mit 3 % valorisiert, wobei 
jeweils auf volle 10 Euro kaufmännisch auf- oder abgerundet wird.  

 
 


